
Gesetzentwurf der AfD-Fraktion

WAHLRECHT

Änderung der Vorschriften über das Wahlrecht der
Deutschen

Mit dem Gesetz soll dem grundgesetzlichen Postulat Rechnung getragen werden, dass lediglich im
Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit befindliche Einwohner Baden-Württembergs bei Wahlen
und Abstimmungen auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene als Deutsche wahlberechtigt sein
sollen.

Die angeschriebenen Verbände haben bis zum 6. Dezember 2018 Gelegenheit, gegenüber dem
zuständigen Ministerium Stellung zum Entwurf zu nehmen. Nach Ende der Anhörung finden Sie in der
Parlamentsdokumentation die Mitteilung der Landtagspräsidentin an die jeweilige Fraktion, die das
Ergebnis der Anhörung beinhaltet.

Sie konnten den Gesetzentwurf der Fraktion AfD bis zum 6. Dezember 2018 kommentieren. Die
Kommentare werden der dieser Fraktion zur weiteren Bearbeitung übermittelt.

Gesetzentwurf zur Änderung der Vorschriften über das Wahlrecht der Deutschen

https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/5000/16_5113_D.pdf
https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/startseite


Link dieser Seite:

HINWEIS

Entwürfe der Fraktionen

Die an dieser Stelle verlinkten Gesetzentwürfe stellen Initiativen einer oder mehrerer Fraktionen
dar. Im Auftrag des Landtags führt die Landesregierung zu diesen Entwürfen lediglich
Anhörungen durch.

Inhaltliche Ansprechpartner für diese Entwürfe sind die jeweiligen Fraktionen.

Die Kommentierungsphase ist beendet. Es sind keine Kommentare eingegangen.

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/anhoerungen-des-
landtags/aenderung-der-vorschriften-ueber-das-wahlrecht-der-deutschen?
comment%5Bsorting%5D=2&cHash=acc4c3d5d3b3b72b3bbdbd7dcc0dd4fb

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/mitmachen/lp-16/anhoerungen-des-landtags/aenderung-der-vorschriften-ueber-das-wahlrecht-der-deutschen?comment%5Bsorting%5D=2&cHash=acc4c3d5d3b3b72b3bbdbd7dcc0dd4fb

